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/l«Ta«g zw/» VertWf««gjreg/e«te«/

14 Zufolge der Erhöhung der Löhne im Gastwirtschaftsgewerbe musste die Ent-

Schädigung erhöht werden.

16, Buchst, b/c Die Ansätze für die Pensionszulagen und Dienstreisezulagen mussten der

Teuerung angepasst werden und wurden um Fr. 1.— pro Tag erhöht.

31. Abs. 1 Die Logisentschädigung, die bei Dienstreisen und Offizierskursen vergütet
wird, ist auf Fr. 11.— für Offiziere und Fr. 8.— für Uof und Sdt erhöht
worden, da auch die Zimmerpreise im Gastwirtschaftsgewerbe zufolge der

Teuerung erhöht wurden.

48, Abs. 2 Da in den 300 m Schiessanlagen elektronische Scheibenanlagen eingebaut
werden, musste hiefür der Ansatz von 10 Rp. je Schuss, analog den elek-
trischen Laufscheiben 50 m festgesetzt werden.

WeArage« Nr. 2 der OLM

Die Pensionspreise gemäss Ziffer 7.2 der administrativen Weisungen Nr. 1 des OKK wurden auf
Fr. 11.— für Gaststätten und Fr. 10.— für Militärkantinen festgesetzt.

Die Frachtbriefe Mi für Wagenladungen mit der Kundenbezeichnung R 57 sind zu vernichten und
nur noch diejenigen mit der Nr. 9101 zu verwenden.

Für die Bezüge der Gutscheine für Militärtransporte der Urlauber in den Rekrutenschulen sind
der Buchhaltung Kontrollen beizulegen.

Für die Urlauber, welche Urlaubsreisen in Zivil ausführen, haben die Kommandostellen dem
Wehrmann einen Urlaubspass (Form 6.38) abzugeben.

Verze/cA«« t/er Gewkfc» ««.7 Pnuu/e«, w/f t/c«en «fcur OKK UereOZwwztge« /«r Truppe«.
««Per&üzz/re eège.te/)/orre« /;«P

Es wurde ein neues Verzeichnis (Stand 1.7.70) erstellt, in welchem die Ortschaften nach Kan-
tonen geordnet sind, wobei diese bei der Zuteilung der Unterkunftsrayons besser gefunden werden.

Ein bemerkenswertes Dienstjubiläum beim Oberkriegskommissariat

Oberst Ernst Lehmann
Chef der 1. Sektion des Oberkriegskommissariats

auf eine 40jährige Tätigkeit beim Oberkriegskommissariat zurückblicken.

Die Zentral- und Sektionsvorstände des Schweizerischen Fourierverbandes und des Ver-
bandes Schweizerischer Fouriergehilfen, Redaktion und Druckerei des «Der Fourier»
gratulieren zu diesem seltenen Ereignis.

Oberst Zehnder, Chef der Sektion Rechnungswesen, OKK

Am 15. November 1970 durfte

12


	Ein bemerkenswertes Dienstjubiläum beim Oberkriegskommissariat

